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Bekanntmachung

über
die Anzeige- und Meldepflicht für die diesjährige Anbau-

und Erntefliichenerhebung.
Es ist die Pflicht eines jeden Grundbesitzers und land¬

wirtschaftlichen Betriebsinhabers , dazu dcizutragen , datz
die diesjährige Anbau - und Ernteflächenerhedung ein rich¬
tiges Ergebnis hat . Grundbesitzer und Betriedsinhaber,
die diese Pflicht versäumen , machen sich strafbar und lau¬
fen Gefahr , später zu größeren Ablieferungen herangezo-
gen zu werden , als der von ihnen bebauten Fläche ent¬
spricht.

Auf Grund der 88 7, Abs. 1, und 9 der Bundesratsoer-
ordnung vom 21. März 1918 (Reichs-Gesetzbl. E . 133) wird
daher bestimmt:

Zeder, der Land verpachtet oder sonst zur entgeltlichen
oder unentgeltlichen Nutznießung (als Dienstland , Depu¬
tat , Altenteil oder auf sonstige Weise) ausgegeben hat , ist
verpflichtet , binnen 14 Tagen dem Vorstände der Gemeinde-
(oder des Gutsbezirks ), in welcher das Grundstück liegt , '
schriftlich oder zu Protokoll anzugeben:

ü) die Namen seiner Pächter (Nutznießer usw.),
b) die Größe der einem jeden derselben verpachteten i

oder sonst ausgegcbenen Fläche.
»Wer eine zusammenhängende Fläche in kleineren Stücken s

(etwa 5 Ar und darunter ) an verschiedene Personen zur
gartcnmäßigen Nutzung für ihren eigenen Hausham ab¬
gegeben hat (Schrebergärten , Laubenkolonien oder ähn¬
liches), braucht die Namen der einzelnen Pächter (Nutz¬
nießer usw.) nicht anzugcben . Es genügt in diesem Falle
die Angabe der Größe des so ausgegebenen Landes und der
Zahl der Pächter (Nutznießer) . Ueber die Zulässigkeit der
sumarischen Angabe entscheidet im Zweifel der Gemeinde-
(Euts -) Vorstand.

2. Zeder Inhaber eines landwirtschaftlichen Betriebes
hat in der Zeit vom 6. Mai bis 1. Juni dem Gemeindc-
(Euts -) Vorstand oder einer von ihm beauftragten Person
mündlich alle Angaben über die Nutzung seines Landes,
insbesondere über den Anbau von Feldfrüchten zu machen,
die der Gemeinde- (Guts -) Vorstand zur Ausfüllung der
Lrtslistc bedarf . Er ist verpflichtet , hierzu einer Vorla¬
dung des Gemeinde- (Guts -) Vorstandes zuni persönlichen
Erscheinen zu folgen . Betriebsinhaber , die Grundstücke
außerhalb der Gemeinde ihres Bctriebssitzes bewirtschaften
haben die Angaben — und zwar für jede einzelne Gemein¬
de, in der solche Grundstücke liegen , besonders — bei dem
Gemeinde- (Guts -) Vorstand ihres Wohnortes zu Protokoll
zu erklären.

3. Alle Grundstückseigentümer , Bewirtschafter und ihre
Stellvertreter find nach 8 7 Absatz2 der Bundesratsverord-
nung verpflichtet , dem Gemeinde- (Guts -) Vorstand oder
anderen , mit der Erhebung beauftragten Personen zu ge¬
statten , daß sie zur Ermittlung richtiger Angaben über die
Erntefläche ihre Grundstücke betreten und Messungen vor¬
nehmen . Auch haben sie diesen Personen auf Verlangen
Einsicht in ihre Geschäftsbücher zu gewähren.

4.  Wer vorsätzlich die Angaben, zu denen er auf Grund
der Bundesratsverordnung und dieser Bekanntmachung
verpflichtet ist, nicht oder wissentlich unrichtig oder unvoll¬
ständig macht, oder sich den oben unter Ziffer 3 erwähnten

Anordnungen widersetzt, wird nut Gefängnis dis zu 6
Monaten und mit Geldstrafe dis zu zehntausend Mark oder
mit einer dieser Strafen bestraft . Wer fahrlässig die obigen
Angaben nicht oder unrichtig oder unvollständig macht, wird
mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark bestraft.

Der Staatskommissar für Bolksernährung.
o o n W a l d o w.

Bad Homburg v. d. H.. den 11. April 1918.
Vorstehende Bekanntmachung wird zur allgemeinen

Kenntnis gebracht.
Den Gemeindebehörden werden Sonderabdrucke behufs

Verbreitung des Inhalts unter der Einwohnerschaft , sei
es durch die örtliche Presse, oder durch öffentlichen An¬
schlag demnächst zugehen.

Der König!. Lanbrat.
Z. V.: v. B r ü n i n g.

Bad Homburg v. d. H., 10. 4. 1918

Es wir darüber Klage geführt , daß die Raden und Krä¬
hen (Saatkrähen , Dohlen und Nebelkrähen ) in bedenklicher
Weife überhand nehmen und die Feldfrüchte gefährden , so¬
wie auch die Sing - und sonstigen nützlichen Vögel schädigen.

Ich mache daher darauf aufmerksam, daß die Bestim¬
mung im 8 10 Nr . 27 und 29 der Reg .-Pol .-Verordnung
vom 6. Mai 1882, wonach diese Vogelarten , sowie die Mäu¬
sebussards nicht getötet oder gefangen werden dürfen,
durch die Pol .-Verordnung des Herrn Regierungspräsiden¬
ten vom 18. Zuni 1892 (Kreisbl . Nr . 77) aufgehoben wor¬
den ist, dem Abschuß fragl . Vogelarten also nichts im Wege
steht.

Da diese Vogelarten — hier allgemein mit dem Namen
„Raben " benannt — durch Aushacken der Früchte und
Pflanzen der Landwirtschaft bedeutenden Schaden zu-
fügen, so veranlasse ich die Ortspolizeibehörden des Krei¬
ses, von der Befugnis zum Erlegen oder Fangen derselben
ausgiebigen Gebrauch zu machen und dieferhalb das Er¬
forderliche mit dem Gemeindevorstande möglichst bald zu
beschließen. •

Am meisten empfiehlt es sich, den Jagdpächter sofort um
Anordnung der Elegung durch die Jagdaufseher zu er¬
suchen oder aber mit deren Zustimmung einen waffenkun¬
digen Gemeindebediensteten (Forst - und Feldhüter , Flur¬
schützen) damit und mit dem Zerstören der Nester dieser
Tiere zu beauftragen und demselben die benötigte Muni¬
tion auf Gemeindekosten zu liefern.

Schließlich mache ich darauf aufmerksam, daß für junge
und alte Raben und Krähen wie seither Prämien von 30
bezw. 20 Pfennig pro Stück aus Kreismitteln vergütet
werden.

Der König!. Landrat.
Z. V. : v. Brüning.»



Ausgabe von Lebensmitteln und neuen
Eierkarten.

Es gelangen folgende Lebensmittel zur Verteilung :
1.  Frisches Fleisch 150 Gramm und 50 Gramm Wurst

am 13. ds. Mts. gegen Ablieferung der Fleischmarken Nr.
3—10 bezw. 3—5 für die Zeit vom 8.—14. April in den
Metzgerläden.

2. Butter 100 Gramm auf Fettmarke Nr. 6 zürn Preise
von SO Pfg. in den städtischen Verkaufsstellen.

3. Eier 1 Stück auf Eiermarke Nr. l der neuen Eierkarte,
die gegen Rückgabe der abgelaufenen Eierkarte an nach¬
folgender! Tagen im Lebensrnittelbüro , Zimmer l ausge¬
geben wird :

Montag, den 15. ds. Mts. f. d. Anfangsbuchstaben A—G
Dienstag , „ 16. „ „ „ „ H—M
Mittwoch, „ 17. „ „ „ „ N—R
Donnerstag , „ 18. „ „ „ „ 8- Z

Die Ausgabe für Einwohner des Stadtbezirks Kirdorf findet
im Bezirksvorsteherbüro statt . Die Lebensmittelkarte 1 ist beim Um¬
tausch vorzulegen. Die Eier werden in den stätischen Verkaufsstellen
ausgegeben.

Der Preis für das Ei beträgt 45 Pfg. Die Butter wird an den
gleichen Tagen ausgegeben.

Bad Homburg, den 12. April 1918.

Dev* Magistrat.
__ Lebensmittelversorgung.

Auf die gelben Notbezugsscheine
werden je 1 Ztr. Braunkohlenbriketts ausgegeben und auf Nr. 2921 bis
3000 bei CHr. Glücklich, Orangeriegaffe, Nr. 3001—3200 bei Hch. E.
Hett, Kirdorferftrage 55, am Sonnabend 13. 4. vorm. 8—12 Uhr.

Ortskohlenstelle.

Betr Saatkartoffeln.
Anträge auf Ausstellung von Bezugsscheinen für Saatkartoffeln

werden bis Ende nächster Woche im Rathaus-Zimmer Ufr 10 noch ent¬
gegengenommen.

Bad Homburgv. d. Höhe, den 11. April 1918.

Der Magistrat.

ung llmsicheilungen ichlectitübenöet Oebiiie.

0010
Kronen,
und

Brücken-
arbeifen.

Schmerjlojes 3ahn?iehen W5

n i
L

l R . Caefar, Telefon 711.
JL

Hoffriseur Karl Kesselschläger
Bad Homburg , Louisetistrasse 87 , Fernruf 317

Brennholz
Buchen, Eichen, Kiefern und
Fichten waggonweise abzu-
gebeu
Jnngmann , Holzhandlung,

Wehrheim.
Permiwortlicher Schrifttetler August Hr-,s. Bad Homburgv. d. H. - Druck und Perl an der HofbuchdruckereiC. I Schick Soh», Inhaber S Freudenmami.

»
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Ä / Vetr. Höchstpref» für Gtrbhhachel.
l Durch Verordnung lFs EtagtHekretcAs btp  Kriegser-
nährungsamts vom 19. Marz 1918 (R. G. Bl . 'S . 132) ist
in Abänderung des § 6 Abs. 1 der Verordnung über den
Verkehr mit Stroh und Häcksel votn 2. August 1917 (R . G.
Bl . S . 685) der Höchstpreis für Strohhäcksel wegen des

«̂ Sfeigens der Kosten des Verhäckselns ab 1. April 1918 auf
120 Mark für die Tonne erhöht worden.

Der Königl. Sandrat.
I . B.: ». Brüning.

^ Bad Homburg v. d. H., den 8. April 1918.
Mfchchk^ vrtS r,hld tmh  tim

Der Bezirksauschutz in Wiesbaden in seiner Sitzung
vom 10 April 1918 beschlossen, hinsichtlich des Anfangs
der Schonzeit für Birk-, Hasel- und FcksaneShähne, sowie
des Schluffes der Schonzeit für Rehböcke es für das Jahr
1918 bei den gesetzlichen Zeitpunkten zu belaffen. Rehböcke
dürfen daher im Jahre 1918 im Regierungsbezirk Wies¬
baden von Donnerstag den 16. Mai ds Fs. ab, geschaffen

JUi  gfluchömtsnolLT säN'-ckSLrE
Der Bezirtsansschutz. ^

»du:ückar»ünoS n?ckr»w »»ckräst-rrtMkKSMl. n-I
•ui u i . . . » . .‘ .. . ii u i u i Mi ■■■■
««Er n-nbittnrM -Nr'-6 r,ckv .,ff,rR »chUtrrr : ,-druck -»»

Anordnung betr. WHDDhâchüniinck gvlchj
Per & 11 der Verordnung über den Verkehr und Ver¬

brauch der Eier vom 28 Februar 1918 (Kreisblatt Nr . 23)
wird aufgehöbbn und an feine Stelle gesetzt:

Der Hühnerhalter erhält für das Ei 35 Pfennig frei
nächste Sammelstelle.HtGf .t- .01 ,<i .5

Bad Homburgv. d. H., den 8 April 1918.
r?chiNnsck4ck ni (irjtiörttediW cknu WWMönigl. Landrat.
os .»»ckrstöfsg»tchürfckl»8 »ick ckn»tzuALck»o. MrMMü«8»W

Pie Gemeindebehörden ersuche ich um sofortige Bekannt¬
machung dieser Anordnung.
i.» .ra■—»m;■ .... ,.n>„,i. ;...... v. > >>>. >- > ,, ■•

.n$fiü<i nscki4w a. M , den 8. April 1918.
nsckfsü:csS8r.urs!tz?st! nrr»<< sock gnunckror»<L-.1aP »ick chruü

Betrifft Besichtigung der Huudefuhrwerke. i s .
Die diesjährige Besichtigung der Hundefuhrwerke, zu

welcher die Zughunde mit eigenem, gut hergerichtetem Ge¬
schirr und zwar an dem zugehörigen Fuhrwerk (Wagen
oder Darren ) angespannt, vorzuführen sind, findet in die¬
sem Jahre vom 15. bis einschlietzlich 17. April d. Js .. vor¬
mittags von 8 -12X Uhr durch den Königlichen Kreistier¬
arzt auf dem gegenüber dem Ostbahnhofe in Frankfurt a.
Mäjn gelegenen Pferdemärktplatz statt. ,

Nach den geltenden Bestimmungen hat jeder, der einen
Hund zum Arrfvanven und Ziehen verwenden will, durch
eine— vom: Is ÄMij ab laufendes Jahr .gül-
tige — Bescheinigung des Kreisarztes seines Heimatkreises
Ä»er des hieftgsn Bezirkes machzuweisen, welche nach dem
Gewicht zu bestimmende Last der Hund zu ziehen imstande
iftluM »tyitärnck»ick n,S),sm»ü cknu nsgvrtiuo'w u$ 999it

Dies wird zur Kenutnis derjenigen Personen gehrächt,
die mit Hundefuhrwerken nach dem Polizeibezirk der Stadt
Frankfurt fatzten. ' k JJ '’“TytitQj9{s nlyit tni& fz 6üö  oiiti ) üT3 pinn jtj . Oji

Der König!. Sandrat. w
JnriaoS .lgiiräK n <£ I . »• Brüning.

—i - -- *- i - --

Wiesbaden, den 8. April 1918.

Auf Grund des § 9b des Gesetzes über den Belagerungs¬
zustand vom 4. Juni 1851 in der Faffung des Reichsgesetzes

fritiwf 1- Dezember A915 bestimmen wir für den Befchlsbe
reich des 18. Armeekorps And des Gouvernements Mai nz: tz

IN allen Räumen von Gäst- uNd Schankwirtschaften ist
das Tanzen, die Abhaltung von Tanzunterricht sowie die
Gestattung des Tanzens durch die Inhaber der Wirtschaft
verboten.

Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis zu ei¬
nem Jahre , beim Borliegen mildernder Umstände mit Haft
oder mit Geldstrafe bis zu 1500 Mark bestraft.

Der stell». Kommandierende General.
j Riedel,  General der Infanterie.

Der Gouverneur der Festung Mainz.
Bausch,  Generalleutnant.

«ad Homburgv. d. H.. 10. April, 1918.
chiWitd MkavMt-gegeben. »m

Die Ortspolizeibehörde und die Kgl. Gendarmerie des
Kreises wollen die strenge Einhaltung der Verordnung
überwachen und Zuwiderhandelnde unnachfichtlich zur Be¬
strafung bringen, 'ro nsrchi non md <?lo ,n»cki»oi -nx mg
-r,clstüiü)ckttuL nd  Ö n,,,,®?1 Apuigl. ö̂anb« 1. ,
ckrt« («61 JS .i ^ »j»Ä -schk»B ) B -MJ- Sa tfl .« i » fl. oniifidjo

üqad .ckuoktfu» Bekanntmachung. Mi1t1»otm
Nachdem die Bezirkshebamme Anna Maria Strieder ihr

Amt niedergelegt hat , ist d»e Bezirkshebamme Therese
Stifter dahier aitgestellt worden.

Königstein 9. « pttl « M ? llakatarrx ux r»cka;
ndt»tch« fr»u n4ck1»jrsckn»ck»i ^u»ni»"^W t>r

olF 7k,n»ck,g»gsu! I ac o b s.... - - - - - . . . - ■ . -. . >

uütsuuH iLieSbaden, den 27. März 1918.
Unter Hinweis ntif die Eulaffe des Herrn ÄltinisterS für

LuK ) rrtchö-k' n»n!»znrckr»ck n,mE , rck ISO, InniHOttLandwirtlchajr, Domäne» und Forsien vom
I - Nr. I. A. 111<* 5531 k' w ... ' £ '
J7 Rr . I. A. I e 13 272 ^ b^ lÛ n
vom 27. November 1917 Pr . I 19 L. 645, betreffend
die Behandlung der P f er der ä u d e mit M i n e r l - O e l,
sind käuftighin der Bestellungen  nicht mehr an die
Olex-Gefellschafr in Berlin-WilmerSdorf, sonder» an den

Berttieb tirrärztlicher Präparate tu BerlinS. W. 47
zu richten.
soIjoH Der Regierungspräsident.

m 1 ,i j . ',,1 Im Aufträge :
«»tfhchstriMsckL»Nffsck»irt »K Kötter . . "

Bad Homburg v. d. H./ den I I. 4. 1918. '
Wird veröffentlicht. . .... . ^ n»runr » W

rcki anis  TanorajiTtcm« ,r»mütmgrssvu1scknurÄ itlls ,b
LrarsastvrsscknuKr»ck Lst»sL!W?>H8»iugtlchS tmtMaCrB
•xia  cknotzrE >-«tu<.,) rrcknis« »ö̂ iv»ck»1) «ß tnnohul : !>rjgo7tjuO»6 ntmiliä ) r»ü 1,m .fratsdno

lcknuräl»i{fi »chölftUnrN
- -t i riSf mh i 6 2 r] H5ld5)d chulk .n»mck»n
- *• Uf, IvMD »rcki ttk tchffniA

cknurD fu.o t»  n »n»ck uz .»»dngrtl? -i
gnuchomt)Tiro*»® mssrck dnit oim rrtficx̂cr̂ inTâ rnifS jod
llaanu r;>cto rfttchtrnu chillrnffiar.r id'i ithin ,tsr r»tch!!sgi»o

rntnstömri GnffrS T»tJitr n»do mäi chffT»dc ritoni gicknüts
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ZwangsversteisteWnft.
3 * ' - -- - ^ £ ' ic  '

^um Zwecke der Ansheb'ibg der chiemeinschast kvllei, am 26. AorU j9»8 Nach»>,. 3-. .. , .. . = . . . . _ , Uhr
M Gemeinderatbapse zu Sl-̂ lbnct) $eiftei<Kit ruevöcr», Me mi Ölrniiöüjui) von Mfllbntto Band v

^'.:®|rttt 178 (Viwftftroneiie'.̂ issenrümer am 22. ^ brtior 1918  ftpm Tage. der eiiurnfimtr, ;::
bei Berst»Herüp ^dvermerke
Munditücke 6

der Landibirt Johann Lteinback, zu Kalbach) eingetragenen

SuW 9ef ' ftT\eBSbe\äiäa \ateT\ unS Mlfln.
", Kriegsteilnehmer.

Ortsgruppe; Bafl HotnÖtirgu Umgehung
--- ^ , — - jäj ; >

Samstag , den 1» . April , atzten dsV « hr
.im Gasthaus'^Wkm^ n

U' r (tzemnrknug Kalbach

ffmrA)
„ 1

Nr. 187.9
1880

26
- 24

Acker,SiÜlbeJbn2&**».
n

rkleinertrag.
,9,11 »r tiroft 1,78 Thlr.
In -y) 1 1 2 06'' ,4 -.'’V ff
0,56 „ 0,15
2,70

1
£ -.
«fl

i
i

25
24

.0,34

Äiutznngs-
loeTt 45  Mk.

i GarHn^ Ortdtzering „,
8.) Wyhntzais mir eingebautem StaNz - V HofraujN und :*

r ■■■; Han -garten O.
b) Ställgebände
C) Slällgebäude .. , .. * ',-S

Nengafie 72 L
Nrunbsteiiermutterrolle An 456.

GebäudesterierroUr Nr. 73.
Bad Homburgv. d. H., den 1. März 1918. /

Kgl . Amtsgericht

r.uw wajigQue*

Mitglieder Versagt, , 1VBgP
Mit kammeradschasb.. » rüg

Der OonlÄ ':

i.

iL

TW

HfsM - :
a mctißwcci

Philipp Jamiu «s

Oberursel,
%'i$£r Telefon 142  i ^~ T ~ UM i 3

sauft Lchjhchtpfevde M den W 'Üe» :P « 8«'NgK
Nostchlächtungen iverdri, mit eigenem Flkhr^ '
iverk sKsort ^d^eholt

Nutzholzversteigerung im Ltadtwa
Donnerstag , den 18 . April 1918 tomrMn

im Stadtwald in den Distrikten Nr . 4, 9a , 9b, 17, 19, 43  und Tota¬
lität folgende Holzarten zum Verkauf : j ic

Eichen : 40  Stämme mit 24,20  Fm ., 12  Stangen 1 Masse,
9 Rm . Nutzscheit , 2,40  mtr lang.

Anderes Laubholz : 12  Stangen 1 Klasse , 16  Rm . Nutzscheit, 2,40
m lang.

Nadelholz : 454  Stämme 259,80  FM .. '57  Stangen 1 Klasse,
105  Stangen 11  Kl . 250  Stangen , 111  Kl . 4 KP.
Stangen lV Kl . 97  Rm . Nutzscheit- und Knüppel
2,40  in laug . co 'S - j

% Mammenkunst : An der Schutzhütte auf der- Luchereiche vormit-
tags 9 Uhr . ! : ! ' " K

Bei sehr ungünstiger Witterung findet der Verkauf in der Gast¬
wirtschaft Fritz Scheller in Porrcholzhaulen statt . cvi

Bad Homburg v. d. Höhe, den iE . April &

Der Magistrat

i. AlterJnmskmnU

«Mm
-**r
M miete

-sof, L KaR^Homburg v. SMstcig .! z-
n.  pe ^kehrV̂ ,S ^ ^ b mi« d. M̂ladtl ?-

1 g . HauS . z . Alleinberu . m . b^ bis '
'*15  Zim ., Daveu , Wag .xvd. Hm ?er - ->

^irr Mi ev^ n . M . Gart - j y
Preise .vL0 - 4V - 00 Mk . AM -!
Anz . w . iöO . uMG . K3M
schäftsst. ' d. Bl . fg V - !̂ r- 1•- !—m—gg—

LehEug -----

U**

-m ; Montag , den 15. April IBIS, Schlosshetel 8
Herr Professor Nr. i . | jItztn j:
rische Werden der heutigen

Generalversammlung. ŝ } | | Vorstandssitzung.
I 4M

' Gäste und Familien willkommen.P a S 1
Obs
4M» 'S

-Ä-

Der I. Vorsitzende:
a—b»?

Dr . von Nooren , San .-Rat.
"m-

Hvrgedruckle PersorialaMweise für K Gemeinden
des Kreises können durch die K'reisblatt -Druckerei

I bezoM̂ ervMI- -— -

chulzeMiisikR für rmsere
rucrerei gesucht

ÄKirchliche« »zci,,»
Mortesl ienft in £« ®rifl7cr4 t«v% .
Atz, Son nag Misestsrh., den 14, A«ri!.
Bormiltags 8 Uhr iEhriftcwii?I)rr ftfr Me

fiCörtftvmanrfen des Herrn Dskon .Holzhansen
1.

«Sktesdignst in der ev. «Sedächtniskirche.
-Mn Sohnrag Mifericorh ., den 14. April

Bol miltag» 9 Uhr 4k> Min.
rt Dekan Holjhausen ,S
ln 17. April , abends 8 Uhr 10
;sberstunde. D k̂an'Holz-

haufen̂ :

Miruvo

-h

Bol mittags S Uhr 40 Mi ». :
Herr Pfachex FüllkrnL: Ev. Iah, ' 'IM 2?

H und 28. -gggj | |
io'.mittcja/ 11 Uhr : Kindergoltesdienfl.

Herr Pfarrer Fnllkrng.
^ NMmnittpgs 2 Uhr ^10 41!in. , ^

mr Dekan Hotzhalrlen.
■ k *. 8 °h. 10, 12- 16)

« KiUv ock. Sen 17. April abends 4 Uhr -7-
»i « hlichej Gemeinschaft im. UirchensaE 3. !

Donnerstat , den 18. April abends 8 yhr 10
Min . NrießSbetstunde mit anschliebender Feier -
des ..Heil. Abendmahls : Herr Dekan.7- dlz^

hausen." ^ Z
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